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Gemeinderat Bell öffentlich Entscheidung 19.09.2017 

 

Verfasser: Andreas Loeb  Fachbereich 4 

 
 
Tagesordnung: 
 

1. Änderung des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet an der L 82"; 
- Abschluss der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit 
- Annahme des Bebauungsplanes als Entwurf 
- Einleitung des Auslegungsverfahrens nach § 3 Abs. 2 BauGB 

Ausschließungsgründe nach § 22 GemO liegen für folgende Personen vor, so dass diese an 
der Beratung und Beschlussfassung nicht mitgewirkt haben: 

 
Sachverhalt: 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16.05.2017 beschlossen, den Bebauungsplan 
„Gewerbegebiet an der L82, 1. Änderung“ aufzustellen.  
 
In der Zeit vom 23.08.2017 bis 06.09.2017 fand die frühzeitige Unterrichtung der 
Öffentlichkeit statt. Es wurden keine Stellungnahmen abgegeben.  
 
Der vorliegende Plan kann als Entwurf angenommen und das Auslegungsverfahren nach § 3 
Abs. 2 BauGB eingeleitet werden.  
 
 
 
Hinweis zur Finanzierung: 
Entfällt. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat schließt die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit ab, nimmt den 
vorliegenden Plan als Entwurf an und beauftragt die Verwaltung, das Auslegungsverfahren 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig  
Zustimmungen  
Ablehnung  
Stimmenenthaltungen  

 
 
 


	OStatus
	Zuständig
	Datum
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Beschlußvorschlag

